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Änderung der Prüfungsordnung 
für die Durchführung von Abschlussprüfungen im 
Ausbildungsberuf der „Medizinischen Fachangestellten“/
des „Medizinischen Fachangestellten“ der 
Ärztekammer Nordrhein vom 9. November 2012 

Die Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss prü-
fungen im Ausbildungsberuf der „Medizinischen Fachangestell-
ten“/des „Medizinischen Fachangestellten“ der Ärztekammer
Nordrhein vom 22. September 2006 wird wie folgt geändert:

Artikel 1

1. § 1 wird wie folgt geändert:
a. § 1 Abs. 2 Satz 2 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst:

„(3) Bei Bedarf, insbesondere bei einer großen Anzahl
von Prüflingen, können an einem Ort mehrere Prüfungs-
ausschüsse errichtet werden.“

b. Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt gefasst:

„(4) Für überregional stattfindende Prüfungen werden
überregionale Prüfungsausschüsse errichtet.“

c. Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

„(5) Die Verantwortung für die Abnahme der Abschluss-
prüfungen nach dieser Prüfungsordnung obliegt den
 regionalen bzw. überregionalen Prüfungsausschüssen.“

2. Es wird ein neuer § 2a eingefügt. Dieser erhält folgende
 Fassung:

„§ 2 a Zentraler Aufgabenerstellungs- und 
Aufgabengenehmigungsausschuss
Für zentrale schriftliche Prüfungen können für die Auf -
gabenerstellung und die Aufgabengenehmigung als geson-
derte Ausschüsse ein Aufgabenerstellungsausschuss und
ein Aufgabengenehmigungsausschuss errichtet werden.
Der Aufgabengenehmigungsausschuss ist entsprechend § 2
zusammenzusetzen.“

3. § 11 wird wie folgt geändert:

Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „zentralen“ durch das Wort
„überregionalen“ und das Wort „zentrale“ durch das Wort 
„überregionale“ ersetzt.

4. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

„Der zentrale Aufgabenerstellungsausschuss nach 
§ 2a erstellt die Prüfungsaufgaben, Musterlösun-
gen, Bewertungshinweise und die zulässigen 
Arbeits- und Hilfsmittel auf der Grundlage der Aus-
bildungsordnung. Der Prüfungsgenehmigungsaus-
schuss genehmigt diese.“   

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

„(2) Die regionalen Prüfungsausschüsse sind für
den schriftlichen Teil der Abschlussprüfungen ge-
halten, Prüfungsaufgaben, die vom zentralen Prü-
fungsgenehmigungsausschuss beschlossen sind,
zu übernehmen und sich an von diesem beschlos-
senen Musterlösungen und Bewertungshinweisen
zu orientieren. Bei Durchführung einer elektroni-
schen Auswertung der Prüfungsaufgaben bedienen
sich die Prüfungsausschüsse der zentralen Auswer-
tungsstelle bei der Ärztekammer.“ 

c) Absatz 3 entfällt.          

5. § 27 wird wie folgt gefasst:

„(1) Auf Antrag ist dem Prüfling nach Abschluss der
Prüfung Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu
gewähren.

(2) Die Prüfungsunterlagen sind 10 Jahre aufzube-
wahren.“

Artikel 2

Die Änderung der Prüfungsordnung tritt am 01.03.2013
in Kraft.
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